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GFA – öffentliche SITZUNGSUNTERLAGE 

Sitzung: 57. GFA / 16.03.2026 / 16:30 – 17:00 Uhr 

TOP: 05 – IFRS 18 und DRS 20 

Thema: Management-defined performance measures & bedeutsamste Leis-
tungsindikatoren 

Unterlage: 57_05_GFA_IFRS18_DRS20_CN 

  

1 Sitzungsunterlagen für diesen TOP 

Für diesen Tagesordnungspunkt (TOP) der Sitzung liegen folgende Unterlagen vor: 

Nummer Titel Gegenstand 

57_05 57_05_GFA_IFRS18_DRS20_CN Cover Note 

57_05a 57_05a_GFA_IFRS18_DRS20_Basis Präsentation des DRSC-Mitarbeiterstabs 

Stand der Informationen: 03.03.2026 

2 Ziele der Sitzung 

Der Gemeinsame Fachausschuss (GFA) wird über die Bestimmungen des IFRS 18 Presentation 

and Disclosure in Financial Statements informiert, insbesondere zu „vom Management festgeleg-

ten Erfolgskennzahlen“ (management-defined performance measures). Das in IFRS 18 geregelte 

Begriffsverständnis sowie die geforderten Angaben im Anhang werden den entsprechenden 

Bestimmungen des DRS 20 gegenübergestellt. 

Der GFA soll die Unterschiede und Gemeinsamkeiten diskutieren. Insbesondere soll der GFA 

entscheiden, ob Änderungen des DRS 20 notwendig erscheinen. Ggf. wird diese Diskussion auf 

der nächsten oder einer späteren GFA-Sitzung fortgesetzt. 

3 Aktueller Stand  

Der IASB hat IFRS 18 am 9. April 2025 veröffentlicht; die Indossierung durch die Europäische 

Kommission erfolgte am 13. Februar 2026. Die Bestimmungen sind erstmals anzuwenden für das 

Geschäftsjahr, was am 1. Januar 2027 oder später beginnt.  
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